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Antragstellung zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm –  

Grobanalyse vom 20. September 2015 

Beantragter Förderrahmen                 3.617.500 € 

 

Bewilligt wurden (Bescheid vom 08.02.2016) 

Gesamtförderrahmen                 1.333.333 € 

Anteil Land (60%)      800.000 € 

Anteil Stadt (40%)       533.333 € 

 

Bewilligungszeitraum      01.01.2016 – 30.04.2025 

 

VU - Einleitungsbeschluss  22.03.2016 

bekannt gemacht    24.03.2016 

Antrag – Bewilligung - Förderrahmen 
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Vorbereitende Untersuchungen 

Nach § 141 Baugesetzbuch (BauGB) ist eine Gemeinde verpflichtet, vor der 

förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets entsprechende 

Beurteilungsgrundlagen zu gewinnen über: 

 

die Notwendigkeit der Sanierung 

 

die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse 

 

die anzustrebenden Sanierungs-Ziele 

 

die Durchführbarkeit einer Sanierung. 

 

• Analyse und Bewertung der städtebaulichen Missstände   

• Gespräche mit allen Beteiligten   

• Beteiligung der Träger öffentlicher Belange   

• Untersuchung der Durchführbarkeit  

• Grundzüge zum Sozialplan   

• städtebauliches Neuordnungskonzept   

• Kosten- und Finanzierungsübersicht  

Förmliche 

Festlegung des 

Sanierungsgebietes 

(§ 142 BauGB) 
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Beschluss über die Einleitung der 

vorbereitenden Untersuchungen 
01.03.2016 Ortschaftrat Heidelsheim 

08.03.2016 AUT 

22.03.2016 Gemeinderat 

24.03.2016 Bekanntmachung 

Informationsveranstaltung 12.04.2016 um 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 

Verwaltungsstelle Heidelsheim 

Einladung durch öffentliche 

Bekanntmachung (24.03.2016) 

Beteiligung der öffentlichen 

Aufgabenträger 
29.03.2016 Anschreiben 

17.05.2016 erbetener Rücklauf 

Eigentümer - und Betroffenen - 

Einzelgespräche 
18.04.2016 bis 13.05.2016 vor Ort 

Termine nach Absprache 

Vorstellung Ergebnisse der VU 21.06.2016 Ortschaftsrat Heidelsheim 

Satzungsbeschluss und Bericht VU 12.07.2016 AUT 

19.07.2016 Ortschaftsrat Heidelsheim 

26.07.2016 Gemeinderat 

04.08.2016 Bekanntmachung 

05.08.2016 Anzeige Sanierungsvermerk 

Der Weg bis zur Sanierungssatzung 
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Informationsveranstaltung 

Wir möchten Ihnen heute aufzeigen, welche Schritte wir zusammen durchführen, 

damit das Untersuchungsgebiet förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt werden 

kann! 

 
Um die Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme beurteilen zu können, möchten 

wir einiges von Ihnen erfahren! Die Informationen, die wir von Ihnen erhalten dürfen 

wir nur zum Zwecke der Sanierung einsetzen! Eine Weitergabe an Dritte ist 

ausgeschlossen! 

 

Im Gegenzug dazu sind Sie verpflichtet uns Auskunft zu erteilen! 
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Befragung der Sanierungsbetroffenen 

Wir haben zwei Fragebögen vorbereitet! 

Für die Befragung der Eigentümer/-in und der 

Befragung der Bewohner / Haushalte. 

 
Wir werden die 

Fragebögen in  

den kommenden 

Tagen verteilen. 

 
Der Rücklauf bitte 

einfach in ein 

verschlossenen 

Umschlag mit der 

Anschrift des 

Stadtplanungsamtes 

bei der 

Verwaltungsstelle 

abgeben! 

Gerne vereinbaren 

wir auch Termine 

zur Unterstützung! 

 

Terminabsprachen heute oder 

bei Frau Adam 07251 / 79 / 522 

im Stadtplanungsamt! 
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Vorbereitende Untersuchungen 

Neben der Eigentümer, Mietern, Pächtern und sonstigen Grundstücksnutzern 

erheben wir auch Daten bei Trägern öffentlicher Belange und allen Fachdisziplinen 

im Hause. 

 

Die Daten werden wir zusammenfassen - Ihre Daten dabei anonymisiert - und den 

politischen Gremien zur Entscheidung über den Einsatz der Sanierungsmittel 

vorlegen! 

 

Den formalen Satzungsbeschluss planen wir noch vor der Sommerpause in die 

Gremien einzubringen. 

 

Mit dem Satzungsbeschluss können Maßnahmen im dann förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiet starten! 

 

 

Was wird gefördert? 
 



Bruchsal 2016 

Energetische Verbesserungen 

 

Verbesserung der Wohnungen 

 

Verbesserung der Haustechnik 

 

Bautechnische Verbesserungen 

9 

Fördermöglichkeiten für Private 

Wo gibt es ggf. Fördermöglichkeiten für Maßnahmen an privaten Gebäuden? 

 

Erneuerung durch Modernisierung und Instandsetzung 

Ausnahmsweise auch der Rückbau oder die Umnutzung von Gebäuden 

Rückbau untergeordneter Gebäudeteile zur Schaffung besserer 

Lebensverhältnisse 
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Fördermöglichkeiten für Private 

Voraussetzungen für Förderung von privaten Maßnahmen 

 

Das Gebäude liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet. 

 

 

Die Zielsetzungen der Sanierung werden berücksichtigt. 

 

 

Die Maßnahmen ist vorab mit der Gemeinde abgestimmt. 

 

 

Alle wesentlichen Mängel und Missstände werden beseitigt. 

 

 

Vor Beginn der Maßnahmen ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem 

Eigentümer/der Eigentümerin und der Stadt Bruchsal abzuschließen. 
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Die nächsten Schritte 

Zusammenführen aller geplanten öffentlichen und privaten Maßnahmen und 

deren Kosten! 

 

 

Festlegung der Sanierungsziele und anhand diesen den Einsatz der Fördermittel! 

 

 

Wahl des Sanierungsverfahrens, sobald Ziele und Mitteleinsatz feststehen! 

 

 

Beschluss und Bekanntmachung der Sanierungssatzung! 

 

 

Beginn der öffentlichen Maßnahmen! 

 

 

Beginn der Förderung privater Maßnahmen nach Grundsatzbeschluss des 

Gemeinderates über die Fördersätze! 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
Ihr Ansprechpartner 

beim Stadtplanungsamt 

 

 

Dieter Gohl 
Dieter.gohl@bruchsal.de 

Tel. 07251 / 79 647 

Fax. 07251 / 7911467 

 

 

 

 

Stadt Bruchsal 

Stadtplanungsamt 

Otto-Oppenheimer-Platz 5 

76646 Bruchsal 

Vorbereitende Untersuchungen 

Heidelsheim „Ortskern Nord“ 


